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Richtlinien für Unterstützungsbeiträge
Multiple Sklerose ist eine chronische Krankheit, die Betroffene und deren Familien fi-
nanziell stark belasten kann. Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft kann 
dank dem eigenen Unterstützungsfonds in schwierigen Situationen helfen. Nachfol-
gend finden Sie sowohl die Rahmenbedingungen für einen Unterstützungsbeitrag als 
auch wesentliche Informationen rund um die Gesuchsstellung.

Das Wichtigste in Kürze

	– MS-Betroffene und deren Angehörige kön-
nen punktuell unterstützt werden.

	– Die Gründe wie auch die finanzielle Situa-
tion werden überprüft.

	– Allfällige Beiträge erfolgen subsidiär (an-
dere gesetzliche Leistungen wie z. B. So-
zialversicherungen oder Ersatzeinkommen 
haben Vorrang).

	– Es besteht kein Rechtsanspruch auf bean-
tragte Leistungen.

	– Rufen Sie uns an. Wir unterstützen Sie bei 
der Gesuchseinreichung.

Es gibt viele Gründe, weshalb man wegen einer 
chronischen Erkrankung wie Multipler Sklero-
se (MS) in finanzielle Engpässe geraten kann. 
Manchmal verursacht die Krankheit hohe Ausla-
gen, für die das Einkommen und/oder das Vermö-
gen nicht ausreichen. Ebenso decken Versiche-
rungsleistungen nicht sämtliche Auslagen.

Die Schweiz. MS-Gesellschaft hat dank Spenden 
die Möglichkeit, mittels Beiträgen aus unserem 
Unterstützungsfonds in solchen Situationen zu 
helfen.

Der Unterstützungsbeitrag soll:

	− Einen Engpass wirksam überbrücken
	− Eine finanzielle Notlage verhindern
	− Die finanzielle, persönliche und familiäre 
Situation im Gleichgewicht halten

	− Die Lebensqualität von MS-Betroffenen und 
deren Angehörigen aufrechterhalten bzw. 
verbessern

Voraussetzung zur Einreichung eines Gesuchs

Eine «finanziell schwierige Situation» bedeutet 
nicht für alle Menschen dasselbe. Deshalb gelten 
für die Gutsprache von Unterstützungsbeiträgen 
klare Kriterien, die erfüllt sein müssen. 

Das sind die Wichtigsten:

	− Der finanzielle Engpass ist auf die Erkrankung 
zurückzuführen.
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	− Das liquide Vermögen übersteigt festgelegte 
Beträge nicht: 
- Einzelperson Fr. 50'000.00 
- Ehepaare Fr. 70'000.00 
- pro minderjähriges Kind Fr. 15'000.00

	− Sozialversicherungen, wie die Invalidenversi-
cherung oder die Krankenkasse sind nicht oder 
nur begrenzt leistungspflichtig.

	− Das geplante Vorhaben ist sinnvoll, nachhaltig 
und kann als Ganzes finanziert werden; teil-
weise sind gemeinsame Finanzierungsaktio-
nen mit anderen Stiftungen notwendig.

	− Eine Eigenleistung ist vorgesehen, unter 
besonderen Umständen kann jedoch davon 
abgesehen werden.

Die MS-Gesellschaft übernimmt in der Regel kei-
ne Schulden oder bereits in Rechnung gestellte 
Kosten. Hierfür sind Budget- und Schuldenbera-
tungsstellen zuständig. Melden Sie sich trotzdem 
bei uns, damit wir Sie entsprechend beraten kön-
nen.

Obwohl niemand einen Rechtsanspruch auf Leis-
tungen der MS-Gesellschaft hat, wird jedes Ge-
such wohlwollend geprüft. 

In erster Linie will die MS-Gesellschaft die mate-
rielle Situation der Betroffenen nachhaltig absi-
chern. Deshalb werden bei den Gesuchen ebenso 
Ansprüche an Dritte geprüft.

Art der Beiträge (Beispiele)

	− Ungedeckte Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt-
kosten)

	− Entlastung
	− Bauliche Massnahmen (z. B. Treppenlift)
	− Mobilitätskosten 
	− Fahrzeugfinanzierung
	− Hilfsmittel 
	− Haushaltshilfen
	− Umzugskosten
	− Fitness

Monatsbudget

Um einen allfälligen Anspruch auf einen Unter-
stützungsbeitrag prüfen zu können, wird ein 
Budget erstellt. Hierfür werden diverse Unterla-
gen benötigt, die eine Übersicht über Einnahmen, 
Ausgaben und Vermögen geben.

	� Einnahmen
	− Erwerbseinkommen aller Familienangehöri-
gen, die im gleichen Haushalt leben

	− Sozialversicherungsleistungen (IV, AHV, SUVA, 
ALV, Taggelder, PK)

	− Sozialhilfebezug (Budget)
	− Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
	− Alimente
	− Weitere Einnahmen

	� Ausgaben
	− Der Lebensbedarf wird analog der Ansätze bei 
den Ergänzungsleistungen definiert

	− Wohnkosten inklusive Nebenkosten
	− Krankenkassenprämien 
	− Erwerbsunkosten: allgemeine (z. B. Reisespe-
sen und externe Verpflegung) und spezielle 
Unkosten 

	− Krankheits- oder behinderungsbedingte Un-
kosten, wie z. B.: Krankenkassen-Selbstbehal-
te, Zahnarzt, Therapien 

	− Mobilität wie Autokosten, Taxi 
	− Soziale Kontakte / Bildung / Fitness 
	− Haushalt- / Pflegehilfen 
	− Notruftelefon 
	− Weitere Ausgaben wie AHV-Beiträge, Versiche-
rungen, Steuern, Abzahlungen

	� Vermögen
	− Ersparnisse, liquides Vermögen, Wertschriften, 
Privatversicherungen

	− Grundstücke, Liegenschaften, Schulden, Hypo-
theken
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Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft
info@multiplesklerose.ch -   multiplesklerose.ch

Die MS-Gesellschaft nimmt keine 
finanzielle Unterstützung von der 
pharmazeutischen Industrie ent- 
gegen. Danke für Ihre Spende!

 

MS-Infoline 

0844 674 636
Mo – Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr

Gesuch stellen

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf über die MS-In-
foline. Das Sozialberatungsteam wird erste Fra-
gen mit Ihnen klären und prüfen, welche Unterla-
gen benötigt werden. 

Bitte beachten Sie, dass dem Gesuch zwingend 
eine ärztliche Bestätigung der Diagnose MS bei-
gelegt werden muss. 

Sobald alle Unterlagen vorliegen, wird ds Sozial-
beratungsteam in Ihrem Namen das Gesuch er-
stellen. 

Prüfung und Entscheidung

Das eingereichte Gesuch wird von der Bereichs-
leitung der Sozialberatung geprüft. Der Entscheid 
erfolgt im Rahmen der Unterstützungsfonds-
Richtlinien und wird Ihnen in schriftlicher Form 
mitgeteilt. Eine Auszahlung erfolgt in der Regel 
direkt an die gesuchstellende Person oder wird 
direkt an den Leistungserbringer bezahlt.

Rückzahlung und Rückforderung

Sollten Sie in sehr günstige Verhältnisse gelan-
gen (z. B. hohe Erbschaft), so ist die von der MS-
Gesellschaft erbrachte Leistung zurückzuerstat-
ten.

Die Schweiz. MS-Gesellschaft kann geleistete 
Beträge zurückfordern, sofern die Gesuchsstel-
lung unter unwahren Angaben erfolgt ist.

https://www.multiplesklerose.ch/de/

